PAGE  
2

Dagmar Moll, JVA Würzburg

1.
Weshalb führe ich ein Entlassungstraining durch?

Als erstes möchte ich kurz auf den Punkt, wie ich zum Entlassungstraining kam, eingehen, da das Durchführen eines Entlassungstrainings auf den ersten Blick nichts mit der eigentlichen Lehrtätigkeit zu tun hat (auf den zweiten dann schon!).

Auf der bayerischen Lehrertagung bin ich Ende 2000 angesprochen worden, ob ich nicht an einer Ausbildung zur Gruppenleiterin teilnehmen wolle. Zunächst dachte ich, dass ich als Lehrerin befähigt bin, Gruppen zu leiten. Allerdings dachte und denke ich auch, dass man immer noch etwas dazu lernen kann. Und so kam es, dass ich 2001 mit einer von der bayerischen Justizvollzugsschule durchgeführten Weiterbildung zur Gruppenleiterin begonnen habe.

Der zweite Teil der Ausbildung beinhalt die praktische Phase. D. h. während dieses Abschnittes muss man selbst an der Leitung von Gruppen beteiligt sein. Daher machte ich mich bei uns in der Anstalt auf die Suche nach einer Co-Moderatorinnen-Stelle. Ich konnte zwischen einem sozialen Training, einem Entlassungs- oder Konflikttraining und einer Gruppe zur Rückfallprävention wählen. Nach langem Abwägen der jeweiligen Vor- und Nachteile entschied ich mich für das Entlassungstraining.

Nachdem die Weiterbildungsmaßnahme abgeschlossen war, stellte sich mir die Frage, ob ich meine gewonnenen Erfahrungen ausschließlich in meine Unterrichtstätigkeiten einfließen lassen oder weiterhin an der Leitung von Gruppen beteiligt sein wollte. Ich habe mich für das Letztere entschieden, da die zuvor aufgezählten Gruppen, außer das Konflikttraining, einzig auf der sozialtherapeutischen Abteilung für Sexualstraftäter durchgeführt werden und daher im übrigen Haus große Not herrscht.

2.
Die Zielsetzung

Die Teilnahme am Entlassungstraining soll den Gefangenen helfen, die vielfältigen Aufgaben, die die Entlassung an sie stellt zu bewältigen und die schwierige Zeit danach zu bestehen. Sie soll ihnen die Wiedereingliederung erleichtern.

Das soll erreicht werden, indem die Gefangenen nach Ende des Trainings ihren persönlichen Entlassungsfahrplan in Händen halten. Zu diesem kommen sie, indem sie ihr bereits auf oder zu diesem Gebiet erworbenes Wissen einbringen, sich mit den von den anderen Gruppenmitgliedern gesammelten Erfahrungen auseinander setzen und die von der Gruppenleitung bzw. den eingeladenen Referenten erhaltenen Informationen verarbeiten. Dies geschieht in Einzelarbeit, im Austausch mit anderen Gruppenmitgliedern, in Gesprächen mit der Gruppenleitung und, und das vor allem, in Diskussionen innerhalb der Gruppe. Durch die vielfältige Beschäftigen mit ihrer konkreten Entlassungssituation erkennen die Teilnehmer, für welche Probleme sie bereits eine adäquate Lösung gefunden haben und welche Probleme sie noch bewältigen müssen. Dabei geht es auch darum, Alternativmöglichkeiten zu finden und festzuhalten. Hat z. B. ein Gefangener vor, nach der Entlassung in eine Sozialwohnung zu ziehen, sollte er auch in Betracht ziehen, dass er bis dahin keine finden könnte. Wo könnte er noch unterkommen? Könnte er vorübergehend auch bei seiner Mutter wohnen?

3.
Vorstellen des Konzepts

a)
Die Dauer und Leitung

Das Training dauert 2 Wochen, findet täglich vormittags von 8.00 bis 11.30 Uhr statt und wird in der Regel von mir und einem zweiten Moderator geleitet. Bislang war die zweite Gruppenleiterin eine Ehrenamtliche, bei dem demnächst anstehenden Training wird es ein Praktikant des Sozialdienstes sein. Außerdem wird versucht, zu den jeweiligen Themen Referenten einzuladen, die den Teilnehmern Rede und Antwort stehen können. So kommt z. B. beim Teil Bewährungshilfe eine Bewährungshelferin vom Landgericht Aschaffenburg, beim Thema Arbeit der für die JVA Würzburg zuständige Arbeitsberater.

b)
Die Teilnehmer und Teilnahmebedingungen

Das Entlassungstraining ist für jeweils 8 männliche, erwachsene Strafgefangene vorgesehen, die ca. 6 Monate vor ihrem voraussichtlichem Haftende stehen und die für ihre Entlassungsvorbereitung Hilfe benötigen. Dabei handelt es sich um Gefangene, die mir selbst oder anderen Kollegen aufgefallen sind. D. h. es gibt keinen Aushang.

Die teilnehmenden Gefangene werden nach den §§ 42 und 43 StVollzG von der Arbeit freigestellt. Das bedeutet sie können für die Dauer des Trainings Zellenurlaub nehmen oder für die Teilnahme ihre Freistellungstage verwenden und haben für diese Zeit eine Arbeitsplatzgarantie.

c)
Die Inhalte

Die Inhalte gliedern sich in feste und teilnehmerbezogene Themen. Die feste Themen umfassen die Bereiche, die für eine Entlassung unbedingt geklärt sein müssen plus den Teil Rückfallprävention. Die teilnehmerbezogenen Themen sollen den individuellen Problemschwerpunkten der jeweiligen Gruppe Rechnung tragen. So wird das Thema Freizeit nur behandelt, wenn nach Ansicht der Teilnehmer bei diesem Thema Handlungsbedarf besteht. 

Die festgelegten Themen

1.
Die Situationsanalyse

Hierbei geht es besonders um den § 57 StGB, um die Voraussetzungen für eine vorzeitige Entlassung und hier v. a. um die günstige Sozialprognose. Was ist eine „günstige Sozialprognose“? Was kann ich dafür tun? Welche Voraussetzungen hierfür erfüllt ich bereits?

2.
Wohnen

Beim Thema Wohnen werden z. B. folgende Fragen bearbeitet: Habe ich realistische Wohnungswünsche? Welche Möglichkeiten habe ich? Bin ich ein Fall für ein betreutes Wohnen? Käme es für mich in Betracht? Wohin kann ich mich für eine Sozialwohnung wenden?

3.
Arbeit/Ausbildung/Weiterbildung

Zu Beginn dieses Themas machen sich die Teilnehmer darüber Gedanken, was ihnen Arbeit bedeutet, was sie bisher alles gearbeitet haben (Was ihnen z. B. daran gefallen hat und was nicht.) und welche Stärken und Schwächen sie besitzen. Dadurch sollen sie ihre persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten erkennen und realistisch beurteilen, welche Möglichkeiten sie besitzen. Wenn wir hier angelangt sind, werden für jeden Teilnehmer Bewerbungsunterlagen erstellt und mindestens ein Vorstellungsgespräch im Rollenspiel geübt. Das dann auch auf Video aufgezeichnet wird.

4.
Behörden/Ämter

Inhalt dieses Teils ist u. a. die Agentur für Arbeit. Es wird der für die JVA Würzburg zuständige Arbeitsberater eingeladen. Er kann dann direkt Antwort geben auf Fragen, die z. B. das Arbeitslosengeld oder eine mögliche Förderung betreffen.

Beim Thema Ämter und Behören wird die Einrichtung Bewährungshilfe angesprochen. Ziel ist neben der Info, was es heißt unter Bewährung zu stehen, v. a. die Erkenntnis, dass ein Bewährungshelfer / eine Bewährungshelferin Hilfe für einen Strafentlassenen sein kann. Als Referentin wird eine Bewährungshelferin vom LG Aschaffenburg eingeladen, die mit ihrer engagierten Art wesentlich zu diesem Ziel beiträgt.

Behandelt wir auch der Bereich Sozialamt. Wir versuchen für das nächste Entlassungstraining ein Mitarbeiter des Würzburger Sozialamtes einzuladen. Bezüglich den einem Strafentlassenen zustehenden Sozialhilfen herrschen oft übertriebene Vorstellungen. Deshalb ist es gut, einen Fachmann vor Ort zu haben.

5.
Rückfallprävention

Ziel des Themas Rückfallprävention ist, erneute Straftaten zu vermeiden. Daher müssen sich die Teilnehmer zunächst mit den Fragen „Was habe ich getan?“ und „Wie kam es dazu?“ auseinander setzen. Sind diese geklärt, müssen sie Antworten auf die Frage finden „Was muss ich tun, damit ich es nicht wieder tue?“. Das ist für mich der interessanteste Teil.

Die freien teilnehmerbezogenen Themen

Wie bereits am Anfang erwähnt, wird am Ende des ersten Tages aus folgendem Pool zwei Themen ausgewählt, für die sich die meisten der Teilnehmer interessieren.

Schulden

Sucht

soziale Beziehungen/Milieu

Freizeit 

Kommunikation

4.
Tipps zur Durchführung

Das Training ist sehr zeitintensiv. Man sollte sich also während dieser Zeit nichts Größeres vornehmen. Mit der nebenbei noch zu leistenden Erledigung des Alltagsgeschäfts hat man vollauf genug zu tun. 

Um den evtl. aufkommenden Ärger zu vermeiden, sollte man die Teilnehmer vehement auf die zu leistende Mitwirkung bei den Rollenspielen aufmerksam machen. Nur wer das ganze Konzept bucht, kann teilnehmen. Dazu gehört auch, dass sich die Gefangenen darüber im Klaren sind, dass sie sich im Teil Rückfallprävention zu ihren Taten bekennen müssen und ihnen dieser Abschnitt nur etwas bring, wenn sie sich mit ihrem/ihren Delikt/Delikten auseinander setzen.

5.
Ein (vorläufiges) Fazit

Ich werde, auch wenn sie sehr zeitintensiv ist, weiterhin die Gruppe Entlassungstraining anbieten. Einmal, weil sich außer mir niemand findet, der es durchführen kann bzw. will und ich nicht möchte, dass unnötig viele Gefangene unvorbereitet ihrer Entlassung entgegen gehen. Zum anderen ist das Training eine interessante und spannende Sache und somit eine Bereicherung meiner täglichen Arbeit. Zum dritten wird das Training von den Teilnehmern als hilfreich bis sehr hilfreich angesehen, wie die von uns ausgegebenen Feedback-Bögen belegen und ich die Gefangenen nicht dieser Hilfe berauben möchte.

